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ANLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitätsstadt Gießen 
 

Bebauungsplan GI 01/17  
 

„Zu den Mühlen“ 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Gießen über die während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach  
§ 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
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Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 

 

TöB und Behörden: 

1. Regierungspräsidium Gießen (12.10.2011) 

2. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittlungsräumdienst 
(19.10.2011) 

3. Landkreis Gießen, Bauordnung und Umwelt, FB Wasser- und Bo-
denschutz (21.09.2011) 

4. Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten (05.10.2011) 

5. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 
(27.09.2011) 

6. DB Services Immobilien GmbH (22.09.2011) 

7. IHK Gießen-Friedberg (17.10.2011) 

8. Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 
(27.09.2011) 

9. Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (14.10.2011) 

10. Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (13.10.2011) 

11. Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde 
(07.10.2011) 

12. Mittelhessen Netz GmbH (14.10.2011) 

13. PLEdoc GmbH, Leitungsauskünfte/Fremdplanungsbearbeitung 
(23.09.2011) 

14. Deutsche Telekom, Netzproduktion GmbH (26.09.2011) 

15. Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz (30.09.2011) 

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweisen 

 

TöB und Behörden: 

16. Stadtwerke Gießen AG – Nahverkehr Services - (20.09.2011) 

17. Polizeipräsidium Mittelhessen (23.09.2011) 

18. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (10.10.2011) 

19. Unternehmensverband Hessischer Einzelhandel Mitte-Süd (13.10.2011) 

20. Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragte (21.09.2011) 

 

Nachbargemeinden: 
21. Stadt Pohlheim, Der Magistrat (22.09.2011) 

22. Stadt Wetzlar, Der Magistrat, (05.10.2011) 

23. Gemeinde Buseck, Der Gemeindevorstand (10.10.2011) 

24. Gemeindeverwaltung  Wettenberg (22.09.2011) 
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Stellungnahme von:  Regierungspräsidium Gießen   vom:  12.10.2011 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung 

Mit den zuständigen Behörden wurde folgende Vorgehensweise vereinbart: 
• Nach § 45 Abs. 3 HWG wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

vom Bauordnungsamt im Benehmen mit der Unteren Wasserbehörde 
(UWB) über das konkrete Bauvorhaben entschieden. 
Im Rahmen der Genehmigung nach § 78 Abs. 3 WHG, werden in der Bau-
genehmigung von der UWB entsprechende wasserrechtliche Auflagen for-
muliert. 

• Eine Retentionsraumbilanz wird erstellt und der notwendige Retentions-
ausgleich wird nachgewiesen.  

 Die Retentionsbilanz ist in die Begründung zum Bebauungsplan integriert. 
• Die abschließenden Ergebnisse des Retentionsausgleichs werden rechtzei-

tig für die Bauantragsunterlagen der geplanten Vorhaben erstellt werden. 
Art und Umfang der erforderlichen Unterlagen werden im Detail mit dem 
Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Landkreises Gießen abgestimmt 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung 

Trotz der Aufhebung wird an der Kennzeichnung festgehalten, da in diesem Be-
reich abfalltechnisch relevante Bodenbelastungen nachgewiesen wurden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Stellungnahme von:  Regierungspräsidium Darmstadt -         vom: 
19.10.2011 
                                  Kampfmittelräumdienst 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

In die Planfassung ist der Verdachtspunkt (evtl. Bombenblindgänger) als Hin-
weis aufgenommen. 

In den textlichen Festsetzungen wird in Nr. E 4. darauf hingewiesen 

In der Begründung sind die Hinweise in Kapitel 10 „Kampfmittel“ aufgenommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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3.2 

Stellungnahme von:  Landkreis Gießen                                    vom:  
21.09.2011 
           Fachdienst Wasser- und Bodenschutz 

Abwägungsvorschlag:  

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 03.05.2011 wird zur Kenntnis genom-
men. 

Begründung: 

Siehe hierzu Abwägungsvorschläge 3.3 bis 3.7. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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Stellungnahme von:  Landkreis Gießen                                    vom:  
03.05.2011 
           Fachdienst Wasser- und Bodenschutz 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

In der Begründung sind die wasserwirtschaftlichen Belange enthalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung 

Auf die hohen Grundwasserstände wird durch eine Kennzeichnung im Bebau-
ungsplan hingewiesen. 

Die wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Belange sind im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens mit dem Fachdienst Wasser- und Boden-
schutz abzustimmen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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Abwägungsvorschlag:  

Der Anregung wurde im Entwurf entsprochen. 

Begründung: 

In den textlichen Festsetzungen sind Regelungen zur Niederschlagswasserab-
leitung in Nr. A. 11 „Oberflächenbefestigung“ und unter E 8 „Hinweise auf ge-
setzliche Regelungen des Wasserrechtes“ entsprechend der Stellungnahme 
enthalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wurde im Entwurf entsprochen. 

Begründung: 

In den textlichen Festsetzungen sind unter E 8 „Hinweise auf gesetzliche Rege-
lungen des Wasserrechtes“ entsprechend der Stellungnahme enthalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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4.2 

Stellungnahme von:  ASV Schotten                                             vom:  
05.10.2011 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 28.04.2011 wird zur Kenntnis genom-
men. 

Begründung: 

Siehe hierzu Abwägungsvorschlag 4.3. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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4.3 

Stellungnahme von:  ASV Schotten                                             vom:  28.04.2011 

 
Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; Bedenken oder weitere Anregun-
gen werden nicht geäußert. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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5.1 

Stellungnahme von:  Eisenbahn-Bundesamt                           vom:  
27.09.2011 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 28.04.2011 wird zur Kenntnis genom-
men. 

Begründung: 

Siehe hierzu Abwägungsvorschläge 5.2 bis 5.5. 
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5.2 

Stellungnahme von:  Eisenbahn-Bundesamt                           vom:  
28.04.2011 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Planung beachtet. 

Begründung: 

Die im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen grenzen nicht an 
den bestehenden Bahndamm.  Daher wird der Bahnbetrieb durch die geplante 
Bebauung weder gestört noch behindert. 

Auch die Festsetzung der bereits vorhandenen Bootshausstraße hat keine 
Auswirkungen auf den Bahnbetrieb. Der Bau der geplanten Bahnunterführung 
wird im Rahmen eines separaten Zulassungsverfahrens nach § 18 Allgemeines 
Eisenbahngesetz /AEG) geregelt. 

Die Standsicherheit des Bahndammes ist gewährleistet, da das Grundstück der 
Bahnböschung durch den Ausbau der Bootshausstraße nicht überplant wird. 

Die Entwässerung des Bahnkörpers wird nicht beeinträchtigt. 

Die Sicht der Triebfahrzeugführer auf Signale ist gewährleistet. 

Anpflanzungen in der Nähe der Bahnanlage werden die Verkehrssicherheit 
nicht beeinträchtigen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Es wird ein textlicher Hinweis zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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5.5 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Das Grundstück der Bahnböschung wird durch die Bootshausstraße nicht über-
plant. 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Auswirkungen der Bahnunterführung bezüglich des Schall- und Erschütte-
rungsschutzes werden in schalltechnischen bzw. erschütterungstechnischen 
Untersuchungen (Fritz GmbH, August 2011) untersucht. 

In der Begründung sind in Kapitel 7 „Immissionsschutz“ die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen dargestellt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Deutsche Bahn AG ist im Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB be-
teiligt worden (siehe Stellungnahmen unter Punkt 6). 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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Stellungnahme von:  DB Services Immobilien GmbH             vom:  22.09.2011 

 
Abwägungsvorschlag:  

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 08.05.2011 wird zur Kenntnis genom-
men. 

Begründung: 

Siehe hierzu Abwägungsvorschläge 6.3 bis 6.6 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes gefährden die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Eisenbahnverkehrs auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht. 

Die Bahnanlagen sind nachrichtlich in der Planzeichnung des Bebauungspla-
nes übernommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine. 
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6.4 

Stellungnahme von:  DB Services Immobilien GmbH             vom:  08.05.2011 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Durch die geplante Bebauung wird der Bahnbetrieb weder gestört noch behin-
dert. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind unter E 5 Hinweise 
zu Schallimmissionen der Bahnlinie enthalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden bei der Planung und 
Ausführungsplanung beachtet. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag:  

Der Anregung wurde im Entwurf entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die Bahnanlage ist nachrichtlich in der Planzeichnung des Bebauungsplanes 
dargestellt. 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wurde durch die Bahnüberführung beachtet. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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6.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8 Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung beach-
tet. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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7 Stellungnahme von:  IHK Gießen-Friedberg                                 vom:17.10.2011 

 

Abwägungsvorschlag:  

Der Anregung wird entsprochen. 

Begründung: 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ändert sich die Situation aus immis-
sionschutzrechtlicher Sicht für die bestehenden Betriebe nicht. 

Im Bebauungsplan wird das Gebiet gemäß der bisherigen Einstufung im Innen-
bereich nach § 34 BauGB auch weiterhin als Mischgebiet festgesetzt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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8.1 

Stellungnahme von:  Universitätsstadt Gießen                       vom:  27.09.2011 
                                  Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die für die Wahrung des Brandschutzes erforderlichen Bewegungsräume sind 
innerhalb der Bebauungsplanfestsetzungen umsetzbar.  

Die Hinweise betreffen die Ausführungsplanungen zu Bauvorhaben und sind im 
Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 

Bei der Planung des Wohnareals nördlich der Rodheimer Straße wurden die 
Hinweise bezüglich der Ausgestaltung der Flächen für die Feuerwehr beachtet. 
Abstimmungen mit der Feuerwehr hierzu haben bereits stattgefunden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Hinweise betreffen nicht den Inhalt des Bebauungsplanes. Sie sind bei der 
Planung und Durchführung nachfolgender Straßenbaumaßnahmen bzw. im 
Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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9.3 

Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen                        vom:  21.04.2011 
                                 Bauordnungsamt 
 

Abwägungsvorschlag:  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Der Buchstabe „D“ wurde wegen Verwechslungsgefahr zum Zeichen „D“ für 
„Denkmalschutz“ und der Buchstabe „F“ wegen Verwechslungsgefahr zum Zei-
chen „F“ für „Flachdach“ nicht verwendet. 

Da eine Neubenennung der Baufenster zahlreiche Änderungen nach sich zie-
hen würde, wird die Buchstabenbenennung beibehalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

Abwägungsvorschlag:  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Die Festsetzungen zu den Höhenlagen und Aufschüttungen haben zum einen 
das Ziel, den Retentionsraum bei Überschwemmungen so wenig wie möglich 
einzuschränken und zum anderen die geplanten Bauvorhaben realisieren zu 
können. Wenn ein quantifizierbarer Retentionsverlust auftritt, so ist dieser aus-
zugleichen. 

Im Baufeld E ist das Bauvorhaben genau bekannt und wurde wasserbehördlich 
abgestimmt. Da im Baufeld C eine Bebauung bisher ohne konkrete Planung 
ermöglicht wird, wird zur Sicherung der wasserrechtlichen Belange eine Auf-
schüttung des Grundstücks nicht zugelassen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die Begründung wird in Kapitel 14.1.2 „Nutzungsbeschränkungen im Über-
schwemmungsgebiet“ geändert. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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9.5 

Begründung: 

In Kapitel 14.2 der Begründung ist nichts darüber ausgesagt, dass eine solche 
Festsetzung getroffen wurde. Vielmehr wird nur dargelegt was erforderlich wä-
re, falls eine Bebauung an der Bahnlinie beseitigt wird und nicht vorhanden ist.  
Eine solche Festsetzung ist jedoch entbehrlich, da ohne Lärmschutzbebauung, 
lediglich die Wohnnutzung in den Stadtvillen nicht zulässig oder nur unter Auf-
lagen zulässig wäre. Andere mischgebietsverträgliche Nutzungen wären weiter-
hin möglich, sofern insgesamt der Mischgebietscharakter erhalten bleibt.  

Um Missverständnisse zu vermeiden, wird in der Begründung der 2. Absatz in 
Kapitel 14.2 gestrichen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die Begründung wird im Kapitel 14.2 „Zulässigkeit von festgesetzten baulichen 
Nutzungen innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche E“ geändert. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung, dass keine Außenwerbung zulässig ist, wird widersprochen. 

Begründung: 

Gemäß der bauordnungsrechtlichen Festsetzung B 4. „Werbeanlagen“ ist Wer-
bung an der Stätte der Leistung zugelassen. Diese Festsetzung gilt auch für 
„Fläche für den Wassersport“. Werbung (auch Außenwerbung) ist danach Be-
standteil der baulichen Anlage einer Gastronomie und damit zulässig bzw. zu-
mindest im Wege einer Befreiung realisierbar.. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Da die vorgeschlagene Formulierung inhaltsgleich zu der im Bebauungsplan 
verwendeten ist, wird diese nicht geändert. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung, dass der Schallschutz von der Bauaufsichtsbehörde nicht ge-
prüft wird, wird widersprochen. 

Begründung: 

Da der notwendige Nachweis in Form einer planungsrechtlichen Festsetzung 
gefordert wird, ist deren Einhaltung (und damit der Schallschutz) auch im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. 

Der Architekt muss im Bauantragsverfahren sicherstellen, dass DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ eingehalten wird, da diese bauaufsichtlich einge-
führt ist. In der HBO steht „Nachweise sind durch Sachverständige zu beschei-
nigen.“ 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die textliche Festsetzung Nr. 13.4 „Dachbegrünung“ wird zur Klarstellung um 
die Dachneigung „bis zu 5° ergänzt. Die Ergänzung hat nur redaktionellen Cha-
rakter und keine inhaltlichen Auswirkungen auf die Bebauungsplanung. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird widersprochen. 

Begründung: 

Die Beschränkung von Werbeanlagen im Mischgebiet und die hierfür aus-
schlaggebenden besonderen städtebaulichen Gründe sind in der Begründung 
in Kapitel 15.3 ausführlich beschrieben.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Aus dem letzten Absatz der Festsetzung Nr. B. 4 werden zwei Absätze gebil-
det. Die Änderung ist nur redaktionell. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Der 1. Absatz der wasserrechtlichen Satzung wird entsprechend der Anregung 
geändert. Die Änderung ist nur redaktionell. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Der Hinweis 2.2 „Bodendenkmäler“  wird entsprechend der Anregung geändert. 
Die Änderung ist nur redaktionell. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Begründung 

Die beiden Hinweise behandeln unterschiedliche Sachverhalte. 

Mit dem Hinweis 3 „Lärmschutz“ wird auf die ermittelten Lärmpegelbereiche 
hingewiesen. Diese wurden sowohl aufgrund der Schallemissionen der Bahnli-
nie, als auch des Straßenverkehrs ermittelt.  

Mit dem Hinweis Nr. 5 „Schallemissionen der Bahnlinie“ wird auf diese hinge-
wiesen. Der Hinweis wurde auf Anregung der DB Netz AG aufgenommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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9.13 
 

 

 

 

 

9.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.14 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird widersprochen. 

Begründung: 

Die Hinweise wurden auf der Grundlage der artenschutzrechtlichen Untersu-
chung getroffen und entsprechen den Vorschriften des § 39 Abs. 5 BNatschG. 
Die artenschutzrechtlichen Belange sind im Rahmen der Baugenehmigungsver-
fahren abschließend zu klären. 

Da hier gesetzlich Vorgaben zum Artenschutz formuliert sind, die beachtet wer-
den müssen, wird an der Art der Formulierung festgehalten. Zur Erläuterung 
der Gesetzesgrundlage wird jedoch auf den o.g. Paragraphen verwiesen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Der Hinweis Nr. 9 wird ergänzt. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Der Hinweis Nr. 10 „Überschwemmungsgebiet“ wird gestrichen und die textli-
che Kennzeichnung „D“ um die Angabe der Rechtsgrundlagen ergänzt.. 
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10.1 

 

 

 

 

 
10.2 

Stellungnahme von:  Universitätsstadt Gießen                       vom:  13.10.2011 
                                  Amt für Umwelt und Natur 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

In der textlichen Festsetzung A. 11. wird der Teilsatz „welche das Grundwasser 
verunreinigen können“ gestrichen. Die redaktionelle Änderung dient der Klar-
stellung. 

Abwägungsvorschlag: 

Den Anregungen wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Eine gleichzeitige Ausgestaltung der Dachflächen mit Dachbegrünung und So-
laranlagen wird nicht festgesetzt  

Auch wenn die Abbildung eine mögliche Kombination suggeriert, sind  techni-
sche Probleme bei der Abdichtung der Dachhaut von Flachdächern und da-
durch mögliche Schäden nicht auszuschließen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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10.3 

 

 

 

 

 

10.4 

 

 

 

10.5 

 
 
 
 

 

10.3 

 

 

 

 

10.4 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Der Satz wird in dem Hinweis E. 8 „Hinweise auf gesetzliche Regelungen des 
Wasserrechtes“ aufgenommen. 

Abwägungsvorschlag: 

Den Anregungen wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Eine Festsetzung zum Erhalt von Gehölzen wurde bewusst nicht vorgenom-
men, da man der Freianlagenplanung zur Landesgartenschau 2014 nicht vor-
greifen wollte. Im Rahmen der Entwurfsentwicklung zur Gestaltung der öffentli-
chen Parkanlage erfolgt eine Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Den Anregungen wird nicht entsprochen. 

Begründung:  

Aus der Stellungnahme geht hervor, dass unter Beachtung der Vorgabe Nisthil-
fen für Haussperling und Gartenrotschwanz anzubringen, die artenschutzrecht-
lichen Belange ausreichend im Bebauungsplanverfahren behandelt wurden.  

In einer abschließenden Prüfung gemäß dem Anhang 1 des Leitfadens für die 
artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen wird dies dokumentiert und zum Sat-
zungsbeschluss vorgelegt werden.  

Von einer planungsrechtlichen Festsetzung wird abgesehen, da die Vorgaben 
und die Anzahl der Nisthilfen abschließend im Baugenehmigungsverfahren 
festzulegen sind. Der Bauherr hat die artenschutzrechtlichen Maßnahmen mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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11.1 

 

 

 

11.2 

 

 

 

 

 

 

  

11 
 

11.1 

 
 
 
11.2 

Stellungnahme von:  Universitätsstadt Gießen                       vom:  01.07.2011 
                                  Hochbauamt Untere Denkmalschutzbehörde 

Abwägungsvorschlag:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Kulturdenkmale und die Sach-
gesamtheit sind im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken werden berücksichtigt. Eine Modifizierung erfolgt jedoch nicht. 

Begründung: 

Die neu geplanten Gebäude weisen eine höhere Gebäudehöhe als die denk-
malgeschützte Bebauung auf. Die geplante Gebäudehöhe und die Geschossig-
keit sind jedoch notwendig, um das Projekt mit der geplanten Nutzung an die-
ser Stelle realisieren zu können.  

Die Lärmschutzbebauung entlang der Bahnlinie wird mit zwingend fünf Vollge-
schossen festgesetzt. Durch diese Geschossigkeit kann die dahinter liegende 
Wohnbebauung vor den Emissionen der Bahnlinie abgeschirmt werden. 
Die dahinter liegende Bebauung ist mit 3 Vollgeschossen festgesetzt. Diese 
Geschossigkeit ermöglicht ein hochwertiges Wohnen mit ansprechender Dichte 
ohne an den „klassischen“ Geschosswohnungsbau zu erinnern. 

Die neuen Gebäude stellen im Bereich nördlich der Rodheimer Straße mit ihrer 
Höhe zudem keine Besonderheit dar. Die historischen Mühlengebäude sind mit 
den vorhandenen sechs bzw. sieben Geschossen mindestens gleich hoch, 
wenn nicht höher. Auch diese Gebäude befinden sich in direkter Nachbarschaft 
zu dem Mühlenhof.  

Darüber hinaus ist es ein gesamtstädtisches Ziel, die Stadtbereiche auf beiden 
Seiten der Lahn optisch stärker miteinander zu verbinden und die Barriere des 
Bahndammes zumindest visuell zu überwinden. Hierzu bedarf es einer gewis-
sen Höhe; die jetzt projektierte Bebauung ist hierfür geeignet. 

Den von der Unteren Denkmalschutzbehörde bereits im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung geäußerten Bedenken, dass die geplante Senioren- und Wohn-
anlage mit fünf Vollgeschossen unmaßstäblich und störend neben der ein- bis 
zweigeschossigen denkmalgeschützten Sachgesamtheit „Hintere Stadtmühle“ 
wirkt, konnte schon im Bebauungsplanentwurf aus Immissionsschutzgründen 
nicht entsprochen werden.  
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Zu 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung ist es, das 2003 beschlossene Sanie-
rungsziel für das Gebiet „Zu den Mühlen“ planungsrechtlich vorzubereiten, eine 
brach gefallenes Gebiet mit erheblichen Funktions- und Gestaltungsdefiziten zu 
einem hochwertigen Quartier zu entwickeln. Zudem soll die Umsetzung eines 
Teils der Landesgartenschaukonzeption für die Lahnaue planungsrechtlich ge-
sichert werden. Dieser Prämisse entspricht der Entwurfsbeschluss der Stadt-
verordnetenversammlung vom 01.09.2011. 

Dem Denkmalschutz konnte jedoch insofern entgegen gekommen werden, in 
dem die Mindesthöhe der Gebäude reduziert festgesetzt wurde. 

Die notwendigen Abstandsflächen nach HBO werden mit den festgesetzten 
Baugrenzen im Abstand von mindestens 7 m zur Grundstücksgrenze eingehal-
ten, so dass von einer angepassten Bebauung ausgegangen werden kann. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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12 Stellungnahme von:  Mittelhessische Netz GmbH                     vom:  14.10.2011 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 

 

 

12.1 Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bei der Ausführungspla-
nung anstehender Tiefbaumaßnahmen zu beachten.  

Begründung: 

Abstimmungen zu den in der Stellungnahme aufgeführten Sachverhalten haben 
bereits stattgefunden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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Zu 12 

 

 

 

 

12.2 
 
12.3 
 
 
12.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.2 

 

 

 

 

 
12.3 

 

 

 

 

 
12.4 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er betrifft keine Inhalte des Bebau-
ungsplanes. Eine interne Trafostation ist in der aktuellem Hochbauplanung zu 
der Seniorenanlage enthalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. Er betrifft nicht die Inhalte des Bebau-
ungsplanes. Der Hinweis ist bei der Ausführungsplanung anstehender Tiefbau-
maßnahmen zu beachten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. Er betrifft nicht die Inhalte des Bebau-
ungsplanes. Der Hinweis ist bei der Ausführungsplanung anstehender Tiefbau-
maßnahmen zu beachten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 



Seite 35 

13 Stellungnahme von:  PLEdoc GmbH                                    vom:  23.09.2011 13 

 

 Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Bereich des Plangebietes 
werden keine Leitungen der in der Stellungnahme angeführten Eigentümer be-
rührt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 



Seite 36 

Zu 13 
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14 Stellungnahme von:  Deutsche Telekom Netzproduktion       vom:  
26.09.2011 14 

 Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Sie betreffen die Ausführungs-
planung künftiger Tiefbaumaßnahmen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 



Seite 38 

14 Stellungnahme von:  Deutsche Telekom Netzproduktion       vom:  
20.04.2011 Zu 14 

 
 

 Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Ausführungsplanung 
beachtet. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Zu 14 
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Von: Vieten, Eberhard [mailto:Eberhard.Vieten@wsv.bund.de]  
Gesendet: Freitag, 30. September 2011 14:54 
An: Kron, Gabriele 
Betreff: Bebauungsplan Nr. GI 01/17 "Zu den Mühlen" 

Bebauungsplan Nr. GI 01/17 "Zu den Mühlen" 

Ihr Schreiben vom 14.09.2011, kr 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Stellungnahme verweise ich auf meine Ausführungen im Erörte-
rungstermin vom 29.03.2011 im Stadtplanungsamt Gießen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Eberhard Vieten 

_______________________ 
Eberhard Vieten 
Wasserstraßenüberwachung 
Telefon 0261 9819-3311 
Telefax 0261 9819-3355 
Kom-Netz 9580 3311 
eberhard.vieten@wsv.bund.de 

Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz 
Schartwiesenweg 4 
56070 Koblenz 
www.wsv.de  

Ergebnisprotokoll 
Erörterungstermin am 29.03.2011, im Stadtplanungsamt Gießen 

Auszug:  

Im Geltungsbereich ist die Lahnparzelle nachrichtlich als Bundeswas-
serstraße im B-Plan zu kennzeichnen oder aber den Geltungsbereich 
auf die Grundstücksgrenzen zurückzunehmen.  

Die in den Planungen zur Landesgartenschau vorgesehenen Einbauten 
ins Wasser oder die Umgestaltung der Uferbereiche müssen abge-
stimmt und von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung genehmigt wer-
den.  

15 Stellungnahme von:  Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz    vom:  23.09.2011 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Anregungen wurden bereits in der Entwurfsfassung des Bebauungsplanes 
beachtet. 

Begründung 

Eine Abstimmung mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt wurde vorgenommen 
und die im Erörterungstermin vorgetragenen Anregungen und Hinweise wurden 
im Entwurf bereits berücksichtigt. 

Die benötigten öffentlichen Flächen innerhalb der Lahnparzelle sind heute schon 
als Parkanlage genutzte Flächen und werden im Rahmen einer Umlegung in das 
städtische Eigentum überführt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Zu 15 Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die geplanten 
Maßnahmen im Uferbereich, Einzelgenehmigung können formlos bean-
tragt werden; vertraglich zu regeln sind Verkehrssicherungs- und Un-
terhaltungspflicht. 

In der Lahnparzelle können keine öffentlichen Flächen festgesetzt wer-
den. 
Begründung: 
Die Lahn ist als Bundeswasserstraße gewidmet. Für Festsetzungen 
aus B-Plänen oder ähnlichem ist daher kein Raum. Die BWaStr soll 
nachrichtlich übernommen werden. Flächen, die öffentlichen Belangen 
dienen sollen, werden den Kommunen von der Bundeswasserstraßen-
verwaltung über einen kostenfreien Nutzungsvertrag zur Verfügung ge-
stellt. 
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Universitätsstadt Gießen 
 

Bebauungsplan GI 01/17  
 

„Zu den Mühlen“ 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Gießen über die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB ein-
gegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
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Stellungnahme von:  R. K.                                                         vom:  14.09.2011 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Eine Erschließung in der vorgeschlagenen Art mit Pkw-Verkehr unter der Sach-
senhäuser Brücke ist nicht möglich. Dieser Bereich ist Teil des Lahnuferweges, 
der den Mühlengarten nördlich der Rodheimer Straße mit dem südlichen Lahn-
auenbereich verbindet. Der Lahnuferweg ist Teil der Planungen zur Landesgar-
tenschau 2014 und dient ausschließlich den Fußgängern und Radfahrern. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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Zu1 
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2 Stellungnahme von:  Ed. Klinkel & Söhne                                 vom:  13.10.2011 
2 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

Siehe hierzu nachfolgenden Aktenvermerk. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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Zu 2 Aktenvermerk zur Stellungnahme von:  Ed. Klinkel & Söhne    vom:  08.11.2011 
Zu 2 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

Die Rücknahme der Bedenken wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der Bebauungsplan ist eine Angebotsplanung die den Bestandsschutz grund-
sätzlich nicht aufhebt.  

Die angesprochenen Fahrrechte werden erst bei Umsetzung des Bebauungs-
planes wirksam. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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3 Stellungnahme von:  Ski- und Kanuclub Gießen e.V.              vom:  13.10.2011 3 

 

 Abwägungsvorschlag: 

Den Anregungen wird im Bebauungsplan entsprochen. 

Begründung: 

Die Bootshausstraße ist in Verbindung mit der Unterführung und dem Anschluss 
an die Dammstraße für die Erschließung der Neubebauung notwendig. Es ist 
nicht zu erwarten, dass sich die Bootshausstraße zu einer Durchfahrtsstraße 
entwickeln wird, da ein Linksabbiegen in Richtung Stadtmitte auch weiterhin 
nicht möglich ist. In der Straße wird hauptsächlich Anliegerverkehr stattfinden. 

Die Schranke in der Bootshausstraße nördlich des Bootshauses bleibt nach wie 
vor bestehen. 

Der Aussage, dass Fahrzeuge mit Sportbootanhängern die Bahnunterführung 
nicht befahren können, wird widersprochen. Vielmehr sind die Unterführung mit 
entsprechenden Schleppkurven so geplant, dass ein Durchfahren möglich ist. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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4 4 

 

 

Stellungnahme von: Zentrum selbstbestimmt                            vom: 14.10.2011 
                                 Leben Gießen e.V. 
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4.1 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 

Abwägungsvorschlag: 

Den Bedenken wird widersprochen. 

Begründung: 

Die Behindertenbeauftragte der Stadt Gießen wurde als Interessensvertreterin 
von Menschen mit Behinderungen im Verfahren beteiligt.  

Der Verein ist kein Träger öffentlicher Belange, der durch Anschreiben zu betei-
ligen ist. Der Verein hatte jedoch als Bürger im Rahmen der Offenlage die Mög-
lichkeit sich über die Planung zu informieren und eine Stellungnahme ab-
zugeben. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Anregungen werden an die zuständige Stelle weiter geleitet.  

Die Offenlage erfolgte nach den Vorgaben des BauGB.  

Der Zugang zu den im Rathaus offengelegten Plänen war auch für Menschen 
mit Gehbehinderungen über den Fahrstuhl möglich. 

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass die Planung von städ-
tischen Mitarbeitern erläutert werden kann, so dass auch Sehgeschädigte sich 
über den Planinhalt informieren konnten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

 



 

Seite 9 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 
4.5 

 

4.6 

 

 

  

4.3 
und 
4.4 
 
 
 
 
 
4.5 
 
 
 
 
 
 
4.6 

Abwägungsvorschlag: 

Den Bedenken wird widersprochen. 

Begründung: 

Im Bebauungsplan erfolgt keine Festlegung auf eine Seniorenwohn- und Pflege-
einrichtung. Vielmehr wird im Sinne einer Angebotsplanung ein Mischgebiet fest-
gesetzt. 

Die übrigen Bedenken sind nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Den Bedenken wird widersprochen. 

Begründung: 

Die Gutachten sind objektiv nach geltenden Gesetzen, Richtlinien und Verord-
nungen von einem unabhängigen Sachverständigen für den Schallschutz erstellt 
worden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Den Bedenken wird widersprochen. 

Begründung: 

Das Plangebiet wird gemäß der bisherigen Einstufung im Innenbereich nach § 
34 BauGB ebenfalls als Mischgebiet festgesetzt, um die vorhandenen und ge-
planten Bebauungsstrukturen (Gewerbe und Wohnnutzung) zu ermöglichen.  

Diese Hauptnutzungen sind gleichrangig zulässig und stehen als gleichwertige 
Funktionen nebeneinander.  Dementsprechend ist sowohl eine qualitative als 
auch quantitative Durchmischung erforderlich. Das Verhältnis ist dabei weder 
nach der Fläche noch nach Anteilen zu bestimmen. Dagegen müssen die beiden 
Hauptnutzungsarten nicht zu genau oder annähernd gleichen Anteilen vertreten 
sein. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 



 

Seite 10 

4.7 

 

 

4.8 

4.9 

4.10 

 

 

 

 

 

 

4.11 

 

 

 
4.12 

 

 

 

4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 

 

Abwägungsvorschlag: 

Den Bedenken wird widersprochen. 

Begründung: 

Die Bebauung an der Bahn wird als Lärmschutzbebauung ausgebildet. Durch 
diese Bebauung wird dazu beigetragen, dass sowohl die dem Lahnufer zuge-
ordneten dreigeschossigen Punkthäuser und die vom Bahnkörper abgewandten 
Gebäudeteile des Baufeldes „E“ als auch die geplante Grünanlage am Lahnufer 
vom Schienenlärm weniger beeinträchtigt werden.  
Die im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen sind ausreichend 
gutachterlich nachgewiesen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

Abwägungsvorschlag: 

Den Bedenken wird widersprochen. 

Begründung: 

Grundlage für die Berechnung von Immissionen sind Streckenbelegungsdaten 
vom Mai 2011. Die Daten von 2001 (Anhang 5 der erschütterungstechnischen 
Untersuchung) sind nur eine Auflistung der im bisherigen Gutachten erfassten 
Zugdurchfahrten. Als Grundlage zur Prognose haben diese Daten nicht gedient. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Zur Klarstellung wird diie Begründung wird um die Ausführungen des aktuellen 
Erschütterungsgutachtens ergänzt. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken wird widersprochen. 

Begründung: 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen sind ausreichend 
durch entsprechende Gutachten nachgewiesen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 

 

 

 
4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 
und 
4.13 

Abwägungsvorschlag: 

Die barrierefreie Bauausführung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

Abwägungsvorschlag: 

Den Anregungen wird widersprochen. 

Begründung: 

Es ist nicht richtig, dass das Erschütterungsgutachten nur für die Bebauung 
nördlich der Rodheimer Straße erstellt wurde. Vielmehr liegt ein Gutachten vom 
31.08.2011 vor, in dem die Auswirkungen auf die Bebauung im gesamten Plan-
gebiet untersucht wurden. 

Da das Gutachten erst nach der Erstellung des Entwurfes fertiggestellt wurde, 
konnte es noch nicht in die Begründung zum Bebauungsplan eingearbeitet wer-
den, sondern lediglich öffentlich ausgelegt werden. 

Das Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen: Erheblich belästigende Ein-
wirkungen aus Erschütterungsimmissionen sind unter Berücksichtigung der Bo-
denverhältnisse im Plangebiet der geplanten Bausubstanz (typische Geschoss-
bauten mit Stahlbetondecken), den geplanten Abständen zwischen der nächst-
gelegenen Bebauung und der Achse des nächstgelegenen Schienenverkehrs-
weges sowie der Einstufung als Mischgebiet nicht zu erwarten.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die Begründung wird um die Ausführungen des aktuellen Erschütterungsgutach-
tens ergänzt. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken sind nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
 

 




